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Zar neuen Militärorganisation.

Das Zentral-Komitee des Eidgenössischen
Unteroffiziers-Vereins — Präsident: Inf.-Feldweibel
Schoch, Sekretäre: Schätzenwachtmeister Weiss

und Inf.-Wachtmeister Widmann — hat am

30. Januar an die Sektionen des Vereins
nachstehendes Zirkular erlassen:

„Wie Sie wissen, wird die neue Militärorganisation

noch dieses Jahr dem Schweizervolk zur
Abstimmung vorgelegt, nachdem sie bereits
National- und Ständerat passiert hat. Letzterer
hat die Vorlage, was die Dauer der Rekrutenschulen

anbetrifft, mit grossem Mehr angenommen,
währenddem der Nationalrat nach langer
Diskussion zu dem Beschluss kam, die Dauer
der Infanterie-Rekrutenschulen
von 70 auf 65 Tage zu reduzieren.

Wie stellen nun wir uns, wie stellt sich der

Eidgenössische Unteroffiziers-Verein als solcher

zu diesem Beschluss?

Wir alle sind wohl nur einer Meinung, dass

es hauptsächlich eine durchgebildete und schlagfertige

Armee ist, die uns den Frieden garantieren

kann, die für unsre Freiheit und
Unabhängigkeit eintreten wird und muss ; es ist daher

patriotische Pflicht eines jeden Bürgers, an seiner
Stelle so viel als möglich dahin zu wirken, dass

unsre Armee ihrer vornehmen Aufgabe
sei.

In Langenthai haben unsre ersten Heerführer,
alles Namen von gutem Klang, in mehrtägiger
Konferenz getagt, und sind zu dem einstimmigen

Beschluss gekommen, dass von dem Infanterie-
rekruten eine Schule von allermindestens
70 Tagen verlangt werden müsse, soll er
zum vollwertigen Soldaten herangebildet werden.

Kameraden
Dieser mit Einmut gefasste Beschluss unsrer

höchstes Offiziere, denen wir alle unser volles
Zutrauen entgegenbringen, ist für uns ein
deutlicher Fingerzeig.

Eine Sache, der sich solch' wackere Männer
so warm annehmen, kann und wird nur eine

gute sein; wir dürfen ohne Bedenken Heerfolge
leisten.

Aber nicht nur das. Wir wissen auch aus
eigener Erfahrung, wie höchst notwendig eine

verlängerte Rekrutenschule für unsre Infanterie

ist.
Für die Soldatenausbildung verwenden andre

Staaten zwei uud drei Jahre und wir, die wir
uns so gerne auf die Heldentaten unsrer Ahnen

berufen, wir sollten uns nicht einmal zu 70 Tagen
Rekrutenschule aufschwingen können. Ist das

der ganze Patriotismus des Schweizervolkes?

Wir glauben es nicht.
Ist denn die Differenz eine so grosse, ist es

überhaupt eine Differenz und ist es nicht fast

gleichbleibend, ob der zwanzigjährige Jüngling
eine Rekrutenschule von 70 oder von 65 Tagen
absolviert.

Gewiss kommen da für ihn diese fünf Tage
nicht stark in Betracht, wohl aber sind solche

für die Instruktion von eminenter Wichtigkeit.
Wir sollen endlich einmal eine neue, der

modernen Kriegsführung angepasste Wehrverfassung

erhalten; anstatt aber diese nach den

Ratschlägeu erfahrener und kompetenter
Militärpersonen auszubauen, will man da und dort den


	...

